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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Lehrkräfte können seit dem 1.1.2007 kein häusliches Arbeitszimmer mehr von der Steuer absetzen. 
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Das häusliche Arbeitszimmer stellt nach Ansicht der Bundesregierung nicht den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern dar.. D.h.: Die Kosten für die Bereitstellung ihrer privaten Räumlichkeiten zur Erledigung beruflicher Aufgaben können steuerlich nicht mehr geltend gemacht werden. Das bedeutet nicht nur den Verlust von oft mehreren Hundert Euro, sondern auch die Gleichstellung häuslicher beruflicher Tätigkeiten mit privater Lebensführung: Unterrichtsvor- und –nachbereitung oder Zeugnis- und Gutachtenerstellung wären (steuerrechtlich betrachtet) Privatsache, wie Essen, Duschen, Schlafen! 
Die GEW empfahl einen Antrag an Politiker und Schulträger.
Viele Personalversammlungen haben im vergangenen Jahr Resolutionen verabschiedet, in denen sie die Regierung aufforderten, diese massive Einschränkung und Benachteiligung zurückzunehmen. Außerdem hatte die GEW empfohlen, an den jeweiligen Schulträger einen Antrag zu stellen, in der Schule geeignete und jederzeit zugängliche Arbeitsplätze für Lehrerinnen und Lehrer einzurichten. 

Die Bereitstellung eines Arbeitszimmers wurde abgelehnt.
Ministerpräsident Jürgen Rüttgers antwortete dem GEW-Vorsitzenden NRW, Andreas Müller-Lauber, dass die Arbeitszeit der Lehrkräfte außerhalb der Unterrichtszeit zur Disposition jedes einzelnen stände. Es sei jedem unbenommen, wo diese außerunterrichtlichen Arbeiten erledigt werden! Über Arbeitsplätze für Lehrkräfte an Schulen könne erst gesprochen werden, wenn diese ihre gesamte Arbeitszeit in der Schule verbringen müssten. Soviel zur Anerkennung unserer häuslichen Arbeit durch die Landesregierung!

Wer sich an seinen Schulträger gewandt hatte, erhielt in der Regel ein ablehnendes Schreiben, entweder an die Lehrkraft selbst oder an die Lehrerkonferenz. So argumentierte z.B. der LVR damit, dass „Lehrerarbeitsplätze nach den Grundsätzen von Raumprogrammen für Allgemeinbildende Schulen und Förderschulen des MSW nicht vorgesehen sind“ und verwies auf die Nutzungsmöglichkeiten von Fach- und Klassenräumen, Lehrerzimmer etc. Der Wegfall einer steuerlichen Vergünstigung führe nicht zu einer Verpflichtung des Schulträgers, den KollegInnen Arbeitsplätze in der Schule zur Verfügung zu stellen. Soviel zur Unterstützung unserer Interessen durch die Schulträger!

Das nehmen wir nicht hin!

Wir fordern weiterhin die steuerliche Absetzbarkeit des Arbeitszim​mers für Lehrkräfte, da wir keine adäquaten Arbeitsplätze an den Schulen erhalten und unsere privaten Räume für 
berufliche Zwecke im Interesse des Arbeitgebers nutzen! 

Gehen Sie jetzt folgendermaßen vor:

( Geben Sie die Kosten für das häusliche Arbeitszimmer bei der Steuererklärung 2007 an!

( Sie werden einen ablehnenden Bescheid vom Finanzamt erhalten.

( Nun können Sie unter Bezug auf das Ablehnungsschreiben Ihres Schulträgers Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 2007 bei Ihrer Fi​nanz​​behörde erheben (Musterschreiben s. Anlage) und ggf. nach weiterer Ablehnung Klage erheben.  
GEW-Mitglieder erhalten Rechtsschutz. Wenden Sie sich an uns!
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